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RS OGH 1967/6/15 1Ob116/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1967

Norm

ABGB §1237

Rechtssatz

Wer die Mittel zum Ankauf beigestellt hat, ist nicht entscheidend, es kommt vielmehr darauf an, wer gekauft hat und

für wen gekauft wurde.
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